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111. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages 

1. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 

Die Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung (§ 53 Abs.1 
Nr. 1 HGrG) und den weiteren Kriterien gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG ergeben sich aus der 
Beantwortung des Fragenkatalogs entsprechend dem Prüfungsstandard "Berichterstattung 
über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" (IDW PS 720), der diesem Be
richt als Anlage V beigefügt ist. 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung führte zu keinen Beanstandun
gen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet. 

IV. Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses 

In Erweiterung zu den gesetzlich geforderten AUfgliederungen und Erläuterungen haben wir 
einen gesonderten Erläuterungsbericht erstellt. 

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung der Innovations- und Gründerzentrum 
Magdeburg GmbH haben wir mit Datum vom 26.06.2013 folgenden uneingeschränkten 
Bestätigu ngsvermerk erteilt: 

"An die Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH: 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung so
wie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Innovations
und Gründerzentrum Magdeburg GmbH, Barleben, für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 
31.12.2012 geprüft. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deut
schen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver
treter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführ
ten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh
rung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung u,nd durch den La
gebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
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Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwar
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. 

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu
treffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu
künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Magdeburg, 26.06.2013 

Anochin, Roters & Kollegen
 
GmbH & Co. KG
 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
 
Steuerberatu ngsgesellschaft
 

Torsten Köhler 
Wirtschaftsprüfer" 

G. Schlussbemerkungen 

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif
. tEm und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berichterstattung bei Abschlussprüfungen 

(Prüfungsstandard 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.). 
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Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätiguhgsvermerks außerhalb dieses Prü
fungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weiter
gabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form 
(einschließlich der Cibersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stel
lungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hin
gewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 

Der von uns mit Datum vom 26.06.2013 erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
ist in Abschnitt F. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers" formuliert. 

Magdeburg, 26.06.2013 




